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. u-1.J30e der Beilagen zu den. stenographischen Protokollen des NaU',nalraLl'lo . 

XllI.Ge$etzsebunssperiode 

REPUBLIK· ÖSTERREICH 
Der Bundesminis!er für Verkehr 

Pr. ZJ. . 5.901 /3-Präs. 1/75 

2014 /,6\. B. 
zu 9.028/J. 
Präs. aen ... l .. JJ1NI 1975 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anf~age 
der Abg. Melter, Dr. Schmidt und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Verkehr, 
Nr. 2028/J vom 1975 04 11, betreffend 
Teilzeitbeschäftigung 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie ,folgt zu beant'\Aforten: 

Grundsätzliches 

a) Als "teilzeitbesch~ftigt"im Sinne der Anfr~ge wurden 
nur jene Bedienstete gezählt, die in einem ständigen 

I 

Dienstverhältnis zum Bund stehen, nicht aber die volle 
Wochenstundenanzahl beschäftigt sind. 

b) zur SChaffung einer einhei tliche'n Vergleichsbasis wurde 
bei der Beantwortung der Fragen 1 und 2 jeweils der . 
1. April als Stichtag angenommen. 

Zur Frage 1: .6794 

(im Bereich des Bundesministeriums für 
Verkehr-Zentralleitung 
im Bereich der Österr. Bundesbahnen 
im Bereich der Post- und Teleeraphen
verwaltung 

Zur Frage 2:7215 
(im Bereich des Bundesministeriums für 
Verkehr-Zentralleitung 

im Bereich der österr. Bundesbahnen 
im Bereich der. Post- und Telegraphen
verwaltung 
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Zur Frage 3: Die bisher beim Ei~satz von Teilzeitbeschäftigten 

gewonnenen Erfahrungen sind als gut zu bezeichnen. 

Sehr bewährt hat sieh die IvIögliehkeit. der Teil

zeitbeschäftigung zu~ Bewä!tigung der vor allem 

im Postbetriebsdienst regelmäßig eintretenden 

Verkehrsspitzen. 

Z ,..., 11: ur ~age '-t 

Naturgemäß ist jedoch der Einsatz von Teilzeit

beschäftigten nur in einzelnen Dienstbereichen 

meines Ressorts möglich. yür alle diese Fälle kann 

~it der Einstellung von Vertragsbediensteten, deren 

Dienstrecht die Möglichkeit einer Teilzeitbe-

schäftigung vorsieht, das Auslangen gefunden werden. 

Für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst

verh~ltnis stehenden Bundesbediensteten kann die 

Einfil11:c-Ll~[~ einer !~Teilzeitbeschä:tigtlng'Y aus 

rechtlichen und. pel"8oYlalpolitischen üterlegungen 
/ 

nicht in Erw~gung gezogen werden. Neben diesen 

Erwägungen muß auch jene Platz greifen, daß sich 

der 6ffentliche Dienst nach den BedUrfnissen der 
öffentlichkeit zu richten hat; ein Grundsatz, der 

bei der EinfUhrung von Teilzeitbeschäftigung auch 

fUr das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis 

in Frage gestellt werden kBnnte. 

Wien, 1975_06 03 
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(Erwin Lane) 
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